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Erwagungen:

1.  Einleitung, Prozessgeschichte

1.1. Die Parteien stehen sich seit dem Jahr 2011 vor verschiedenen Instanzen
im Streit Uber das Mietverhaltnis an den Gebauden des B. -Warenhauses an
der C. -Strasse in Zurich gegenuber. Zum Sachverhalt und zur Vorgeschich-

te ist einleitend das Folgende festzuhalten:

Am 6. Dezember 1983 schloss die D._ SA auf Mieterseite mit der Beklagten
und Berufungsklagerin auf Vermieterseite einen Mietvertrag Uber Ladenflachen an
der C.__ -Strasse 1/2/3 in ... ZUrich ab (act. 3/2). Die Beklagte und Berufungs-
klagerin wird nachfolgend als Vermieterin bezeichnet. Die D._ SA verpflichte-
te sich, den damals bestehenden Warenhausbetrieb der Vermieterin ab dem

1. Februar 1984 zu Ubernehmen bzw. weiterzufuhren. Der Vertrag war vorerst bis
zum 31. Januar 2004 befristet, enthielt aber ein fest vereinbartes zehnjahriges
Verlangerungsrecht der D._ SA. Im Anschluss daran, auf den 31. Januar
2014, stand der D.__ SA nach dem ursprunglichen Vertrag ein Vormietrecht
gegenuber Dritten zu, allerdings nicht gegenuber einer Gesellschaftder A.__
Holding Gruppe oder einem Mitglied des Familienstamms von Herrn Dr. A,
selig (act. 3/2 S. 6). Die Liegenschaft C.__ -Strasse 2 Ubernahm die D.

SA als Untermieterin, da diese Liegenschaft im Eigentum der Gebrider E.

steht (sog. "E. -Haus") und von der Vermieterin ihrerseits gemietet war (vgl.
act. 3/2 S. 2).
Am 5. November 2001 schlossen die Vermieterin und die D. SA einen

Nachtrag zum Mietvertrag ab. Ziff. 5 des Nachtrags | (Dauer des Mietverhaltnis-
ses) lautet wie folgt (act. 3/3 S. 4):

"... Entsprechend der ausgeubten Option endigt das Mietverhaltnis friihestens auf
31. Januar 2014 (Ziff. 4.3 des Vertrages vom 6. Dezember 1983).

Bezuglich des Vormietrechtes wird Ziff. 4.4. des Mietvertrages vom 6. Dezember

1983 wie folgt gedndert:

Die Vermieterin verpflichtet sich, der Mieterin eine Offerte zur Fortfihrung des Ver-

tragsverhaltnisses nach 1. Februar 2014 fiir eine weitere Dauer von mindestens



5 Jahren zu dannzumal marktublichen Vertragskonditionen zu unterbreiten. Die Of-

ferte hat dabei bis spatestens 31. Januar 2011 zu erfolgen.

Kdnnen sich die Parteien in der Folge nicht bis spatestens 31. Juli 2012 Gber eine
Fortfilhrung des Vertragsverhaltnisses und die dabei massgebenden Vertragskondi-
tionen einigen, so endigt das Vertragsverhaltnis, ohne dass es einer Kiindigung be-
darf, am 31. Januar 2014 definitiv."

Am 12. Februar 2002 wurde das Mietverhaltnis mit Zustimmung aller Parteien auf
Mieterseite riuckwirkend per 1. Januar 2002 von der D._ SA auf die Klagerin
und Berufungsbeklagte (im Folgenden: Mieterin) Ubertragen (act. 3/11). Die Ver-
mieterin wird seit Mitte Juni 2001 zufolge Kaufs der AktienvonderF.  AG
und nicht mehr von den Mitgliedern der Familie A.___ beherrscht (act.
122/6;act. 119 S. 5; nach einem Vorbringen der Vermieterin im Berufungsverfah-
ren soll die entsprechende Ubernahme am 23. Juli 2001 vollzogen worden sein,
vgl. act. 120 S. 14).

Der Mietvertrag sah einerseits einen Mindestmietzins und andererseits einen
nach dem Umsatz bemessenen Mietzins vor. Von diesen beiden Betragen war
der jeweils hdhere geschuldet (act. 3/2 S. 6 ff. sowie act. 3/3 S. 5f.). Im Ergebnis
war somit bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze der Mindestmietzins und bei ei-
nem daruber hinausgehenden Umsatz der nach diesem bemessene Mietzins zu
bezahlen. Fur das Jahr 2013 bezahlte die Mieterin einen (Mindest-) Mietzins von
Fr. 6'115'397.— (act. 1 Rz. 93; act. 15 S. 34).

In den Jahren 2008 und 2009 fanden zwischen den Parteien Gesprache uber eine
Verlangerung des Mietverhaltnisses uber den 31. Januar 2014 hinaus statt; eine
Einigung ergab sich allerdings nicht. Die Vermieterin stellte der Mieterin am 7. Ok-
tober 2010 fur die Liegenschaften C.__ -Strasse 1 und 3 fur die Zeit ab Febru-
ar 2014 eine Mietofferte mit einem Mietzins von rund Fr. 19 Mio. pro Jahr (ohne
Untergeschoss; das "E._ -Haus" nahm die Vermieterin von der Offerte aus,
mit dem Hinweis, die Gebruder E.__ beabsichtigten, es inskunftig selber zu
bewirtschaften und der Mietvertrag mit der Vermieterin werde nicht mehr verlan-
gert; vgl. act. 3/33). Mit weiterem Schreiben vom 13. Januar 2011 erganzte die

Vermieterin die Offerte mit einem Angebot fir die Vermietung des 1. Unter-



geschosses der Liegenschaft C._ -Strasse 1 (act. 3/35). Die Mieterin lehnte
die Offerten ab und begrindete dies damit, die Offerte bzw. der verlangte Mietzins
beziehe sich nicht auf eine Warenhausnutzung und habe gemass Vertrag auch
das"E._ -Haus" zu umfassen (vgl. act. 3/36). Der verlangte Mietzins sei bei
einer Nutzung der Mietflache als Warenhaus zu hoch. Auch in der Zeit danach
fanden die Parteien keine Einigung uber eine FortfUhrung des Mietverhaltnisses
ab dem 1. Februar 2014 (vgl. zum Ganzen die Ausfluhrungen der Vorinstanz,

act. 119 S. 4 ff.).

1.2. Die Mieterin ging auf zwei Wegen gerichtlich vor, um einen weiteren Ver-
bleib im Mietobjekt Uber den 1. Februar 2014 zu erwirken. Sie erhob zum einen
nach durchgefuhrtem Schlichtungsverfahren am 14. Marz 2012 vor dem Mietge-
richt eine Klage gegen die Vermieterin, mit welcher sie zusammengefasst bean-
tragte, es sei der vertraglich vereinbarte massgebliche Mietzins flir die gemieteten
Raumlichkeiten gerichtlich festzulegen und die Vermieterin sei zu verpflichten, der
Mieterin unter Anwendung des gerichtlich festgestellten Mietzinses eine verbindli-
che Offerte fUr die Verlangerung des Mietverhaltnisses ab dem 1. Februar 2014
fur mindestens funf Jahre auszustellen. Das Mietgericht hiess diese Klage mit Ur-
teil vom 22. Dezember 2014 teilweise gut und verpflichtete die Vermieterin, der
Mieterin innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils eine verbindliche auf 30 Tage
befristete Offerte zur Fortfihrung des Vertragsverhaltnisses Uber die Liegenschaf-
tenC._ -Strasse 1 und 3 ab dem 1. Februar 2014 zu unterbreiten, fur eine
weitere Dauer von mindestens funf Jahren und zu marktublichen Vertragskonditi-
onen fur ein Warenhaus. Beide Parteien erhoben Berufung gegen diesen Ent-
scheid. Das Obergericht des Kantons Zurich verneinte daraufhin die Zustandigkeit
des Mietgerichts. Das Bundesgericht bestatigte diesen Entscheid (vgl. act. 119

S. 6 sowie act. 52/1 und act. 97/145).

Im von der Mieterin vorsorglich parallel anhangig gemachten Prozess vor dem
Handelsgericht wurde die Klage sodann abgewiesen (act. 143), worauf das Bun-
desgericht im Beschwerdeverfahren die Zustandigkeit des Handelsgerichts ver-
neinte und das Verfahren an das Obergericht zurlickwies zur erneuten Beurtei-

lung der Berufungen gegen das Urteil vom 22. Dezember 2014 (vgl. act. 119 S. 7



sowie act. 155/4 [Urteil vom 16. Mai 2018]). Das Obergericht wies schliesslich mit
Urteil vom 9. November 2018 die Berufungen der Parteien ab und bestatigte das
Urteil des Mietgerichts vom 22. Dezember 2014 (vgl. Geschafts-Nr. NG180008
act. 178). Die Parteien zogen diesen Entscheid an das Bundesgericht weiter, wel-
ches die Verpflichtung zur Stellung einer Offerte mit Urteil vom 14. November
2019 aufhob und im Anschluss daran feststellte, dass die Vermieterin ihrer Pflicht
nicht nachgekommen sei, der Mieterin fur die Liegenschaften C.__ -Strasse 1
und 3 eine verbindliche Offerte zur Fortflhrung des Vertragsverhaltnisses ab dem
1. Februar 2014 zu unterbreiten, fir eine weitere Dauer von mindestens funf Jah-

ren und zu marktublichen Konditionen fur ein Warenhaus (vgl. act. 174).

1.3. Parallel zum erwahnten Verfahren Uber die Offertpflicht machte die Mieterin
am 11. November 2013 vor der Schlichtungsbehorde Zirich das vorliegende Er-
streckungsverfahren anhangig. Sie verlangte zusammengefasst (vgl. act. 1 S. 2,
act. 4 und zum Ganzen act. 119 S. 2 ff.):

"1. Es sei das Mietverhaltnis zwischen den Parteien fiir die Raumlichkeiten in der

Liegenschaft C. -Strasse 1/2/3, ... Zurich um sechs Jahre zu erstrecken.

Eventualiter: Es sei das Mietverhaltnis zwischen den Parteien fur die Rdum-
lichkeiten in der Liegenschaft C. -Strasse 1/2/3, ... Zurich erstmalig um

vier Jahre zu erstrecken.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuziiglich MwSt.) zulasten der Be-

klagten."

Die Vermieterin stellte dagegen folgende Antrage (act. 15 S. 2, act. 59 S. 2):

"Die Klage sei abzuweisen, soweit die Klagerin mehr oder anderes verlangt als eine
einmalige und definitive Erstreckung des Mietverhaltnisses bis 31. Marz 2015 (zwei

tausend und finfzehn);

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin."

Das zusatzlich in der Klageantwort gestellte Begehren um Anpassung des Netto-
Mietzinses (vgl. act. 15 S. 2 ff.) zog die Vermieterin am 15. August 2016 zurtck
(act. 59).



1.4. Am 26. Januar 2017 beschloss das Mietgericht Zurich (nachfolgend: die Vor-
instanz) was folgt (act. 111 = act. 119):

1.

2.

Auf das Erstreckungsbegehren der Klagerin wird nicht eingetreten.

Im Sinne eines Rechtskraftvorbehalts wird die Klagerin flr berechtigt erklart, innert 30
Tagen seit der Zustellung des entsprechenden letztinstanzlichen Entscheids die Fort-
setzung des vorliegenden Erstreckungsverfahrens zu verlangen, wenn sich im derzeit
vor Handelsgericht pendenten Verfahren ergeben sollte, dass aus dem Nachtrag |
vom 5. November 2001 keine Offertpflicht der Beklagten beziglich einer Verlange-
rung des Mietvertrages bis 31. Januar 2019 im Sinne der Erwagungen des vorliegen-

den Entscheids fliesst.

Das Begehren der Beklagten um Anpassung des Mietzinses wahrend der Erstre-

ckungsdauer wird als durch Riickzug erledigt abgeschrieben.

Die Entscheidgeblhr wird festgesetzt auf:

Fr. 100'000.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 0.00 Barauslagen (Zeugen, Dolmetscher)
Fr. 100'000.00 Kosten total

Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt, aber zulasten des von der Klage-
rin geleisteten Kostenvorschusses bezogen. Der Uberschuss von Fr. 80'000.— wird
der Klagerin herausgegeben. Flr den zulasten des Vorschusses bezogenen Betrag

wird ihr der Rickgriff auf die Beklagte eingeraumt.

Die Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin eine Parteientschadigung von
Fr. 180'000.— (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

[7.-10. Mitteilung / Rechtsmittel]"

Der Beschluss wurde beiden Parteien am 1. Februar 2017 zugestellt (act. 112 f.).

1.5. Die Vermieterin erhob mit Eingabe vom 2. Marz 2017 rechtzeitig Berufung

gegen den Beschluss vom 26. Januar 2017. Sie stellte die folgenden Antrage
(act. 120 S. 2):

"1a.

1b.

Dispositiv-Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des angefochtenen Beschlusses des Mietgerichts
Zurich vom 26. Januar 2017 seien aufzuheben und das Verfahren zum Entscheid in

der Sache an die Vorinstanz zurtickzuweisen;

Eventualiter seien Dispositiv-Ziffern 1, 2, 4, 5 und 6 des angefochtenen Beschlusses

des Mietgerichts Zurich vom 26. Januar 2017 aufzuheben und die Klage abzuweisen,



soweit die Klagerin mehr oder anderes verlangt als eine einmalige und definitive Er-

streckung des Mietverhaltnisses bis 31. Marz 2015.

2. Im Eventualfall, das heisst flir den Fall, dass das Gericht sich dem Beschluss der Vor-
instanz, auf das Erstreckungsbegehren der Klagerin sei nicht einzutreten, anschliesst,
seien Dispositiv-Ziffern 2, 5 und 6 aufzuheben und seien die Gerichtskosten der Kla-
gerin aufzuerlegen und es sei die Klagerin zu verpflichten, der Beklagten eine ange-

messene Parteientschadigung (zzgl. Mwst.) zu bezahlen.

3. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Klage-

rin/Berufungsbeklagten.”

1.6. Die Vermieterin leistete fur das vorliegende Berufungsverfahren aufforde-

rungsgemass einen Kostenvorschuss von Fr. 40'000.00 (vgl. act. 125, 127).

1.7. Die Mieterin stellte am 22. Marz 2017 wegen Vorbefassung ein Ablehnungs-
begehren gegen drei Richter/innen und einen Gerichtsschreiber der Il. Zivilkam-
mer des Obergerichts, die an einem Rechtsmittelverfahren Uber einen Zwischen-
entscheid betreffend Sistierung im Prozess der Parteien mitgewirkt hatten

(act. 128). Die Kammer wies das Begehren (in einer Besetzung ohne Beteiligung
der abgelehnten Gerichtspersonen) nach Einholung von Stellungnahmen der ab-
gelehnten Personen mit Beschluss vom 18. April 2017 ab und behielt die Kosten-
verteilung fur den Beschluss dem Endentscheid vor (act. 137). Das Bundesgericht
wies die Beschwerde der Mieterin gegen diesen Entscheid mit Urteil vom

7. September 2017 ab (act. 145).

1.8. Die Vermieterin wies mit Noveneingabe vom 25. Januar 2019 darauf hin,
dass sie das Mietverhaltnis mit der Mieterin am 21. Dezember 2018 per 31. Ja-
nuar 2019 wegen Zahlungsverzugs gekundigt habe (act. 157). Die Mieterin bean-

tragte dazu, die Noveneingabe sei aus dem Recht zu weisen (act. 160).

1.9. Mit Beschluss vom 15. Marz 2019 wies die Kammer auf die zwischenzeitlich
ergangenen Entscheide im Streit Uber die Offertpflicht hin und erwog dazu, der
Ausgang jenes Verfahrens wurde sich erheblich auf den Erstreckungsprozess
auswirken. Aus diesem Grund sistierte die Kammer das vorliegende Erstre-
ckungsverfahren, bis das Bundesgericht Uber die Beschwerden der Parteien ge-

gen das Urteil der Kammer vom 9. November 2018 betreffend Offertstellung ent-



schieden habe (act. 163). Dieser Entscheid des Bundesgerichts erging wie bereits
erwahnt am 14. November 2019 (vgl. Ziff. 1.2).

1.10. Die Mieterin teilte bereits am 21. September 2019 mit, sie habe beschlos-
sen, den Warenhausbetrieb im Mietobjekt an der C.__ -Strasse 1/2/3 in Zurich
auf den 31. Januar 2020 aufzugeben und die Raumlichkeiten zu verlassen

(act. 165 f.). Mit Verfugung vom 26. September 2019 wurde die Sistierung des
vorliegenden Berufungsverfahrens aufgehoben. Gleichzeitig wurde den Parteien
Frist angesetzt, um sich zur Frage zu aussern, wie sich das erwahnte Vorbringen
der Mieterin auf das Berufungsverfahren Uber die Erstreckung des Mietverhaltnis-
ses auswirke (act. 167). Die Parteien erstatteten ihre Stellungnahmen am 21.
bzw. 29. Oktober 2019 (act. 169, 172). Mit Verfugung vom 20. Januar 2020 wur-
den die Stellungnahmen der jeweiligen Gegenpartei zugestellt und wurde den
Parteien Frist angesetzt, um sich zur Frage zu aussern, wie sich die allfallige Ge-
genstandslosigkeit des Berufungsverfahrens auf die Verteilung der Prozesskosten
auswirke (act. 175). Die Parteien nahmen mit Eingaben vom 10./20. Februar 2020
Stellung (act. 179 f.). Die Stellungnahme der Mieterin vom 20. Februar 2020

(act. 180) wurde der Vermieterin am 22. Juni 2020 zugestellt (act. 181). Die Stel-
lungnahme der Vermieterin vom 10. Februar 2020 (act. 179) wurde der Mieterin
am 14. Juli 2020 zugestellt (act. 182). Die Mieterin nahm am 23. Juli 2020 erneut
Stellung (act. 183). Die Stellungnahme wurde der Vermieterin am 4. August 2020
zugestellt (act. 184).

1.11. Oberrichter Dr. P. Higi, der aufgrund der Delegation des fruiheren Kammer-
prasidenten die Prozessleitung im vorliegenden Verfahren besorgte (vgl.

act. 125), ist von seinem Amt zurlckgetreten. An seiner Stelle wurde mit Wirkung
ab 1. Mai 2020 Oberrichterin lic. iur. R. Bantli Keller an die Il. Zivilkammer konsti-
tuiert (vgl. den Konstituierungsbeschluss vom 16. Marz 2020, abrufbar auf

www.gerichte-zh.ch).

1.12.Das Verfahren ist spruchreif.



2. Stellungnahmen der Parteien zur Verfahrenserledigung und zu den Kosten-

und Entschadigungsfolgen

2.1. Die Vermieterin brachte mit Stellungnahme vom 21. Oktober 2019 vor, das
Verfahren Uber die Erstreckung des Mietverhaltnisses sei spruchreif und sie habe
nach wie vor ein erhebliches Interesse am Entscheid daruber. Daher sei das er-
forderliche Rechtsschutzinteresse unverandert gegeben. Die Mieterin profitiere
dank der von ihr missbrauchlich eingereichten Erstreckungsklage von einer "kal-
ten" Erstreckung, welche ihr, der Vermieterin, dank ungewdhnlich und ungebuhr-
lich langer Verfahren von verschiedenen Gerichtsinstanzen buchstablich aufge-
zwungen worden sei. Sie habe Anspruch auf einen Entscheid darlber, dass die
beantragte Mieterstreckung bereits wegen fehlender Harte bei der Mieterin in kei-
ner Weise begriindet sei und die Mieterin sich daher seit 1. Februar 2014 un-
rechtmassig im Mietobjekt aufhalte. Aufgrund des Unterliegens der Mieterin habe
diese die Kosten zu tragen. Falls das Gericht Uber den Erstreckungsanspruch der
Mieterin nicht materiell entscheide, seien die Kosten ebenfalls der Mieterin aufzu-
erlegen, da diese sowohl das Verfahren als auch eine allfallige Gegenstandslo-
sigkeit veranlasst habe. Die Klage sei aussichtslos gewesen und mutwillig einge-
reicht worden. In jedem Fall sei das erstinstanzliche Kostendispositiv aufzuheben,

da die Mieterin als unterliegend zu betrachten sei (act. 169 S. 2 f.).

In der Stellungnahme vom 10. Februar 2020 erganzte die Vermieterin, dass bei
Streiterledigung ohne Anspruchsprifung infolge Gegenstandslosigkeit des Ver-
fahrens bei der Kostenregelung nach bundesgerichtlicher Praxis in erster Linie auf
den mutmasslichen Prozessausgang abzustellen sei, gestitzt auf die Sachlage
vor Eintritt des Erledigungsgrundes. Wenn sich der mutmassliche Prozessaus-
gang nicht ohne Weiteres feststellen lasse, sei auf allgemeine zivilprozessrechtli-
che Kriterien zurtickzugreifen. Da es an einer Harte nach Art. 272 OR fehle, ware
die Mieterin unterlegen. Zudem habe die Mieterin sowohl das Verfahren als Kla-
gerin eingeleitet als auch mit ihrem Entscheid, das Mietobjekt zu verlassen, die
Erledigung des Verfahrens herbeigeflhrt. Daher seien die Prozesskosten des

Mietgerichts und des Obergerichts der Mieterin aufzuerlegen (act. 179 S. 2-4).
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2.2. Die Mietern stellte mit Stellungnahme vom 29. Oktober 2019 die folgenden
prozessualen Antrage (act. 172 S. 2):

" Es sei der Klagerin und Berufungsbeklagten die Berufung der Beklagten und Beru-

fungsklagerin vom 2. Marz 2017 zur schriftlichen Stellungnahme zuzustellen.

2. Eventualiter seien die Kosten- und Entschadigungsfolgen des vorinstanzlichen Be-
schlusses (Beschluss des Mietgerichts Zurich vom 26. Januar 2017, Dispositiv-Ziff. 4-

6) zu bestatigen.

3. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuztiglich MwSt.) zulasten der Be-

klagten und Berufungsklagerin."

Zur Begrundung erklarte die Mieterin, sie nehme einstweilen an, dass die Beru-
fung der Vermieterin sich im Rahmen einer Vorprutfung nicht als offensichtlich un-
begrindet oder offensichtlich unzuldssig erwiesen habe. Daher sei die Berufung

ihr zur schriftlichen Stellungnahme zuzustellen.

Ihre Ankindigung, das Warenhaus per 31. Januar 2020 zu schliessen, habe zu-
nachst nichts daran geandert, dass die beantragte Erstreckung fur die Zukunft bis
dann moglich gewesen sei. Der Schliessungszeitpunkt falle mit der maximalen
Erstreckungsdauer, welche sie beantragt habe, zusammen. Unabhangig davon,
ob vor oder nach dem 31. Januar 2020 entschieden werde, habe sie ein Recht-
schutzinteresse an der Beurteilung, unter welchem Titel sie Uber einen Benut-

zungsanspruch fur das Mietobjekt verfiige (bzw. verfligt habe).

Ferner habe sie (so die Mieterin weiter) im Hinblick auf die Kostenfolgen fur das
Verfahren ein Interesse an der materiellen Beurteilung ihres Begehrens. Die
Konstellation des angefochtenen Entscheids, wonach bei einem Nichteintretens-
entscheid 100% der Kosten der Vermieterin (als beklagte Partei) auferlegt worden
seien, durfte grossten Seltenheitswert aufweisen. Dies hange auch mit der vorfra-
geweisen Bejahung der Offertpflicht zusammen. Das Obergericht habe bereits in
anderen Fallen eine Erstreckung rtickwirkend beurteilt, obwohl die Dauer der
modglichen Erstreckung bereits abgelaufen gewesen sei. Zum Beleg verweist die
Mieterin auf den Entscheid OGer ZH NG140014 vom 9. April 2015. Dass das Er-
streckungsbegehren gerechtfertigt sei, ergebe sich im Ubrigen auch daraus, dass

die Vermieterin ihrerseits ebenfalls eine (wenn auch auf 14 Monate beschrankte)
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Erstreckung verlangt habe. Festzuhalten sei Uberdies, dass die Vermieterin mit ih-
rem Begehren um Anpassung des Mietzinses, welches sie in der Folge zurtckge-

zogen habe, erheblichen Aufwand verursacht habe.

Fur den Fall, dass von der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens ausgegangen
werde, verweist die Mieterin zunachst auf die Praxis bei "normalen" Kiindigungs-
schutzfallen, wonach die Kosten bei Gegenstandslosigkeit infolge Auszugs des
Mieters den Parteien halftig auferlegt und die Parteientschadigungen wettge-
schlagen wiurden. Diese Praxis sei vorliegend aber nicht angemessen, einerseits
aufgrund der teilweisen Anerkennung eines Erstreckungsanspruchs, andererseits
aufgrund des mit dem Mietzinsanpassungsbegehren verursachten Mehraufwan-
des (vgl. zum Ganzen act. 172 S. 4 ff. sowie act. 173 S. 2).

In ihrer weiteren Stellungnahme vom 20. Februar 2020 wies die Mieterin darauf
hin, dass das Bundesgericht (wie erwahnt) eine Pflichtverletzung der Vermieterin
(keine Ausstellung einer vertragskonformen Offerte) bejaht habe. Die Mieterin ha-
be folglich darauf vertrauen dirfen, dass sie fur langere Zeit im Mietobjekt verwei-
len durfe. Die Vermieterin habe sich treuwidrig verhalten. Daher sei eine Erstre-
ckung uber die beantragte Maximaldauer von 6 Jahren begrundet. Im Weiteren
bestritt die Mieterin den Standpunkt der Vermieterin, wonach der Erstreckungsan-
spruch aussichtslos gewesen sei, unter Hinweis auf ihre Ausfuhrungen vor der
Vorinstanz (act. 180 S. 3 ff).

3. Gegenstandslosigkeit des Verfahrens

3.1. Ein Begehren um Erstreckung des Mietverhaltnisses bezweckt, die Folgen
der Beendigung des Mietverhaltnisses fur die Mietpartei zu mildern, indem ihr fur
die erforderliche Neuorientierung bzw. fir die Suche nach einer Ersatzlosung
mehr Zeit zur Verfigung stehen soll (vgl. BGer 4A_368/2017 vom 19. Februar
2018, E. 7.1; BGE 142 11l 336 E. 5.3.1). Die Mietpartei strebt mit dem Erstre-
ckungsbegehren den Erhalt eines Rechtstitels an, der sie Uber die Beendigung
des Mietverhaltnisses hinaus zum Verbleib im Mietobjekt berechtigt (vgl. LGVE

2015 | Nr. 1 E. 2.2). Das Mietverhaltnis kann fur Wohnraume um hochstens vier,
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fur Geschaftsraume um hochstens sechs Jahre erstreckt werden (Art. 272b
Abs. 1 OR).

Eine Klage wird gegenstandslos, wenn der Streitgegenstand oder das Rechts-
schutzinteresse nach Eintritt der Rechtshangigkeit wegfallt. Davon ist auszuge-
hen, wenn im Verlauf des Verfahrens eine Sachlage eintritt, angesichts welcher
ein fortbestehendes Interesse an der Entscheidung der Streitsache nicht mehr
anerkannt werden kann. Als Folge davon ist das Verfahren abzuschreiben

(Art. 242 ZPO; vgl. BGer 4A_364/2014 vom 18. September 2014, E. 1.1; BSK
ZPO-GSCHWEND/STECK, 3. Auflage 2017, Art. 242 N 5).

Im Verfahren Uber die Erstreckung des Mietverhaltnisses wird ein Begehren nach
der Praxis und der herrschenden Auffassung im Schrifttum gegenstandslos, wenn
die Mietpartei die von ihr verlangte Verlangerung vor dem Erlass des Entscheids
aufgrund faktischer bzw. "kalter" Erstreckung (zum Begriff vgl. ZK-HiGl, Art. 272
OR N 31) bereits ausnutzen konnte (vgl. BGE 102 Il 252, BGer 4A_284/2007 vom
7. September 2009, LVGE 2015 I Nr. 1 E. 2.2 f.; vgl. ferner GSCHWEND/STECK,
a.a.0., Art. 242 N 8; ZK ZPO LEUMANN LIEBSTER, 3. Auflage 2016, Art. 242 N 4;
BK-KILLIAS, Art. 242 ZPO N 11).

3.2. Das Begehren der Mieterin um Erstreckung des Mietverhaltnisses um sechs
Jahre bezieht sich auf den Fall, dass das Mietverhaltnis am 31. Januar 2014 en-
dete (vgl. act. 1 S. 5 f. und vorne Ziff. 1.1). Die von der Mieterin verlangte Erstre-
ckung (die umfangmassig der maximalen Erstreckungsdauer gemass der erwahn-
ten gesetzlichen Regelung entspricht) betraf somit die Zeitdauer bis 31. Januar
2020. Diese Dauer ist inzwischen verstrichen und die Mieterin ist in den Genuss
einer entsprechenden Verlangerung der Nutzungsdauer gekommen. Die Mieterin
verdeutlicht nicht, weshalb sie noch ein Interesse an einem Entscheid dartuber
habe, unter welchem Titel sie (in der Vergangenheit) ber einen Benltzungsan-
spruch an der Mietsache uber den 31. Januar 2014 hinaus verfugt habe (vgl.

act. 172 S. 5 Rz. 16). Der soeben aufgezeigte Zweck der Erstreckung wurde mit
dem Ablauf der beantragten Erstreckungsdauer erfullt. Die Mieterin hat ferner ih-

ren Warenhausbetrieb im Mietobjekt per 31. Januar 2020 eingestellt und das Mie-
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tobjekt in der Folge verlassen (vgl. act. 179 S. 2). Die Mieterin hat demnach kein

Rechtsschutzinteresse mehr an einem Entscheid uber ihr Erstreckungsbegehren.

Der Hinweis der Mieterin auf den Entscheid OGer ZH NG140014 vom 9. April
2015 (vgl. Ziff. 2.2 vorstehend) rechtfertigt keinen anderen Schluss. Es ging in
diesem Entscheid — anders als im vorliegenden Fall — nicht um eine einmalige Er-
streckung im Umfang der Maximaldauer, sondern um eine erstmalige Erstreckung
um zwei Jahre (vgl. OGer a.a.O., E. 5). Auch in einem solchen Fall ware nach
dem erwahnten Bundesgerichtsentscheid vom 7. September 2009 (BGer

4A 284/2007), der eine Ersterstreckung betraf, ein Abschreiben wegen Gegen-
standslosigkeit wohl vertretbar gewesen (zur Zweiterstreckung im gleichen Streit-
fall, welche durch die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens Uber die Ersterstre-
ckung infolge Zeitablaufs nicht ausgeschlossen wurde, vgl. BGer 4A_92/2008
vom 30. April 2008 [= mp 2008 S. 231 ff.]). Das Obergericht setzte im erwahnten
Entscheid vom 9. April 2015 die Dauer der ausgewiesenen Ersterstreckung in-
dessen ruckwirkend fest. Dies geschah ausdrtcklich (auch) mit Blick auf die Frist,
innert welcher eine allfallige Zweiterstreckung hatte verlangt werden missen. Ob
das richtig war, ist heute nicht zu prifen. Jedenfalls war die Situation, die dem
Obergerichtsentscheid vom 9. April 2015 zugrunde lag, eine andere als diejenige,
die heute vorliegt. Nachdem bereits die maximale Erstreckungsdauer als "kalte"
Erstreckung verstrichen ist, stellt sich die Frage einer Zweiterstreckung nicht. Aus
dem Entscheid OGer ZH NG140014 vom 9. April 2015 lasst sich daher nicht ab-
leiten, dass im vorliegenden Fall Uber das Erstreckungsbegehren noch zu ent-

scheiden ware.

Ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung des Erstreckungsbegehrens kann
auch nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass Uber die Verfahrenskosten
noch zu befinden ist. Der Kostenentscheid wird nach bewahrter Praxis gestltzt
auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO erfolgen. Materiell Uber die Sache zu entscheiden,

ist dafur nicht erforderlich.

Zur Interessenlage der Vermieterin ist festzuhalten, dass sie ihr vor der Vor-
instanz gestelltes Begehren um Anpassung des Mietzinses nach Art. 272c Abs. 1

OR im weiteren Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens zurickgezogen hat (vgl.
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vorne Ziff. 1.3 a.E.). Auch in diesem Zusammenhang besteht somit im vorliegen-
den Verfahren kein Rechtsschutzinteresse mehr. Als Folge des Ruckzugs des
Anpassungsbegehrens galten wahrend der Verfahrensdauer im Sinne eines
"mietvertragsahnlichen Verhaltnisses" (vgl. zum Begriff SVIT-Kommentar/RoH-
RER, 4. Auflage 2018, N 35 vor Art. 253-273c OR, sowie ZK-HiGl, Art. 253 OR N
35) die bisherigen Regelungen des Mietvertrages weiter. Schadenersatzanspru-
che der Vermieterin gegen den Mieter bestehen selbst bei dessen Unterliegen im
Erstreckungsverfahren in der Regel nicht (vgl. zu einer allfalligen Schadenersatz-
pflicht Gber die Hohe der bisherigen Mietzinskonditionen hinaus aufgrund offen-
sichtlichen Rechtsmissbrauchs durch Stellung eines offensichtlich aussichtslosen
Begehrens — eingehend BSK OR I-WEBER, 7. Auflage 2020, Art. 272c N 7, Art.
273 N 4 sowie Art. 267 N 2a).

Aus welchen Grinden die Vermieterin als beklagte Partei in der vorliegenden Si-
tuation (Ablauf der beantragten Maximalerstreckungsdauer und bereits erfolgte
Riickgabe der Mietsache) im Ubrigen (d.h. abgesehen von inrem Begehren um
Mietzinsanpassung) ein eigenes Rechtsschutzinteresse an einem Entscheid in
der Sache hatte, d.h. an einem materiellen Entscheid tber das Vorliegen der Er-
streckungsvoraussetzungen, wird von ihr nicht verdeutlicht und ist nicht ersicht-
lich.

Das Erstreckungsbegehren ist aus den geschilderten Griinden gegenstandslos
geworden. Das betrifft nicht nur das Rechtsmittelverfahren, sondern das erst- und
zweitinstanzliche Erstreckungsverfahren. Abzuschreiben ist deshalb mit dem vor-
liegenden Entscheid nicht nur das vorliegende Berufungsverfahren, sondern das
Erstreckungsverfahren als Ganzes (vgl. dazu BGer 4A_92/2008 vom 30. April
2008 [= mp 2008 S. 231 ff.], E. 2.2.3).

3.3. Die Mieterin machte in der Stellungnahme vom 23. Juli 2020 geltend, die
Vermieterin habe die Klage vor der Vorinstanz teilweise anerkannt. Das folge aus
ihrem Antrag, das Mietverhaltnis sei bis 31. Marz 2015 zu erstrecken. In diesem
Umfang sei vom Teilabstand Vormerk zu nehmen, und gerichtlich zu beurteilen
sei nur noch der nicht anerkannte Teil des ursprunglichen Rechtsbegehrens

(act. 183 S. 3 f.). Da das Verfahren aus den bereits geschilderten Grunden ohne-
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hin abzuschreiben ist, ist darauf nicht weiter einzugehen (zu den Auswirkungen
auf die Kosten- und Entschadigungsfolgen vgl. die gleich nachfolgenden Bemer-

kungen).

4. Kosten- und Entschadigungsfolgen

4.1. Beim Entscheid Uber die Kostenverlegung bei Gegenstandslosigkeit nach
Ermessen (Art.107 Abs. 1 lit. e ZPO) ist je nach der Lage des konkreten Einzel-
falls zu berlcksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches
der mutmassliche Prozessausgang gewesen ware, bei welcher Partei die Griinde
eingetreten sind, die dazu gefuhrt haben, dass das Verfahren gegenstandslos
wurde, und welche Partei allenfalls unnétigerweise Kosten verursacht hat (vgl.
BGE 142 V 551 ff., E. 8.2; BGer 4D_65/2017 vom 24. Oktober 2017 E. 3.1 je
m.w.H.). Zwischen diesen Kriterien besteht keine fixe Rangordnung, sondern es
steht im Ermessen des Gerichts, welchem Kriterium es den Vorrang gibt (vgl.
OGer ZH PF150073 vom 14. Marz 2016, E. 3.3.2.; vgl. auch ZK ZPO-JENNY,

3. Auflage 2016, Art. 107 N 16 sowie BSK ZPO-RUEGG/RUEGG, 3. Auflage 2017,
Art. 107 N 8).

4.2. Entgegen der Vermieterin (vgl. act. 179 S. 3 und Ziff. 2.1 vorstehend) gibt es
somit keine Regel, wonach in erster Linie der mutmassliche Verfahrensausgang
zu prufen ware. Das Bundesgericht hat in den von der Vermieterin erwahnten
Entscheiden aus den Jahren 2008 und 2009 (vor Inkrafttreten der ZPO) zwar so
Uber die Verteilung seiner Kosten entschieden. Nach der erwahnten neueren Pra-
xis zur Kostenverteilung nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO (vgl. Ziff. 4.1 vorstehend)
ist indessen in Wirdigung des konkreten Einzelfalls zu entscheiden, nach wel-
chen Kriterien vorgegangen wird. Das Bundesgericht erwahnt zwar, dass es flr
die Kostenverteilung im bundesgerichtlichen Verfahren nach Art. 71 BGG i.V.m.
Art. 72 BZP in der Regel nach dem mutmasslichen Verfahrensausgang entschei-
de, aber es verweist im gleichen Absatz fur die Anwendung von Art. 107 Abs. 1

lit. e ZPO auf die Wahl der Kriterien je nach der Lage des Einzelfalls (vgl. BGE
142V 551 E. 8.2). Die gesetzliche Formulierung "nach Ermessen" in der erwahn-

ten Bestimmung der ZPO spricht denn auch klar gegen eine fixe Rangordnung
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der Kriterien. Vielmehr hat das Gericht sein Ermessen nach Recht und Billigkeit
im Einzelfall auszuuben (Art. 4 ZGB).

4.3. Das Bundesgericht traf im Dispositiv des eingangs erwahnten Entscheids
vom 14. November 2019 im Verfahren uber die Offertpflicht die bereits erwahnte
Feststellung, dass die Vermieterin ihrer vertraglichen Offertpflicht flr eine Verlan-
gerung des Mietverhaltnisses Uber die Liegenschaften C.__ -Strasse 1 und 3
ab dem 1. Februar 2014 fur eine weitere Dauer von mindestens funf Jahren und
zu marktiblichen Vertragskonditionen fur ein Warenhaus nicht nachkam (vgl. vor-
ne Ziff. 1.2 und act. 174, Dispositiv-Ziffer 2). Am Anfang der vorliegenden Streitig-
keit der Parteien stand somit eine Vertragsverletzung der Vermieterin. Die ent-
sprechende Offerte hatte dabei gemass der eingangs aufgezeigten vertraglichen
Regelung spatestens am 31. Januar 2011 erfolgen massen (vgl. vorne Ziff. 1.1).
Die Mieterin durfte somit zumindest fur zwei der drei von ihrem Warenhaus um-
fassten Hauser mit einer funfjahrigen Verlangerung des Mietverhaltnisses ab

1. Februar 2014 zu marktublichen Konditionen fur ein Warenhaus rechnen. Dass
es dazu nicht kam, war Folge des erwahnten Vertragsbruchs der Vermieterin. Die
Maoglichkeit, dass die Mieterin auch eine vertragskonforme Offerte unter Umstan-
den nicht angenommen hatte, kann demgegenuber vernachlassigt werden. Die
Vermieterin hat deshalb zu vertreten, dass die Mieterin sich aufgrund der drohen-
den Beendigung des Mietverhaltnisses per 31. Januar 2014 (und, im Zusammen-
hang damit, aufgrund des drohenden ganzlichen Verlusts ihres Warenhauses im
Mietobjekt) veranlasst sah, auf diesen Termin hin ein Erstreckungsbegehren zu
stellen. Die Mieterin war in dieser Situation in guten Treuen zur Prozessfuhrung

veranlasst.

Dass die Mieterin die gegenstandslos gewordene Klage einleitete, fallt deshalb
bei der Kostenverteilung nicht zu ihren Lasten ins Gewicht. Auch der mutmassili-
che Verfahrensausgang ist in dieser Konstellation von untergeordneter Bedeu-
tung. Ob eine Harte im Sinne von Art. 272 OR vorlag oder nicht, andert nichts an
der geschilderten Veranlassung der Mieterin, in guten Treuen den vorliegenden
Prozess anzuheben. Das Verursacherprinzip (d.h. die Frage, wer die Gegen-

standslosigkeit verursachte), vermochte ebenfalls keine Kostenauflage nur zulas-
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ten der Mieterin zu rechtfertigen, denn das Verfahren wurde unabhangig vom
Entscheid der Mieterin, den Warenhausbetrieb per 31. Januar 2020 einzustellen,
bereits als Folge des Ablaufs der maximalen Erstreckungsdauer gegenstandlos.
Die lange Verfahrensdauer, die zu diesem Ergebnis fuhrte, hat nicht die Mieterin
alleine zu vertreten. Unabhangig davon tritt aber auch dieses Kriterium im vorlie-
genden Fall angesichts des vom Bundesgericht festgestellten Vertragsbruchs, mit

dem die Vermieterin der Mieterin Anlass zur Klage gab, in den Hintergrund.

4.4. Die Vermieterin wird deshalb im Grundsatz kosten- und entschadigungs-
pflichtig fir das gegenstandslos gewordene Verfahren. Hinsichtlich des Verfah-
rens vor der Vorinstanz gilt das unbeschrankt. Nur nebenbei ist zu bemerken,
dass der Vermieterin vor der Vorinstanz auch aufgrund des eingangs erwahnten
Ruckzugs ihres Mietzinsanpassungsbegehrens ein Teil der Kosten hatte auferlegt
werden mussen. Da die Vermieterin insoweit ohnehin in vollem Umfang kosten-

und entschadigungspflichtig wird, hat dieser Umstand keine Konsequenzen.

Die Parteien beanstandeten die Hohe der von der Vorinstanz festgesetzten Ent-
scheidgebuhr und der Parteientschadigung nicht (vgl. act. 120 S. 60 ff.). Die Ge-
genstandslosigkeit des Erstreckungsverfahrens trat erst nach dem Erlass des an-
gefochtenen Entscheids ein; sie wirkt sich auf die Hohe dieser Kosten daher nicht
aus. Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Dispositiv-Ziffern 4-6) ist deshalb zu

bestatigen.

4.5. Auch im zweitinstanzlichen Verfahren flhrt die Veranlassung des gegen-
standslos gewordenen Verfahrens durch die Vermieterin zu ihrer grundsatzlichen
Kostenpflicht. Ob das Abschreiben des Verfahrens teilweise Folge einer Klagean-
erkennung der Vermieterin ist, kann danach offen bleiben, da das am Gesagten
nichts andern wirde (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Mit zu berucksichtigen ist in die-
sem Zusammenhang indes das Unterliegen der Mieterin mit ihrem eingangs er-
wahnten Ablehnungsbegehren (vgl. vorne Ziff. 1.7). Die Kammer erwog im Be-
schluss vom 18. April 2017, Uber die Kostenfolgen des Entscheids Uber den Aus-
stand werde im Endentscheid befunden (act. 137 S. 9). Das Unterliegen der Mie-
terin hinsichtlich Ausstand ist mit einem Sechstel zu gewichten. Der Mieterin ist

daher ein Sechstel der zweitinstanzlichen Gerichtskosten aufzuerlegen. Im Ubri-
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gen, d.h. im Umfang von finf Sechsteln der zweitinstanzlichen Kosten, wird die
Vermieterin aus den geschilderten Grunden kostenpflichtig. Die Vermieterin ist zu
verpflichten, der Mieterin fur das Berufungsverfahren eine auf zwei Drittel redu-

zierte Parteientschadigung zu bezahlen.

Die Entscheidgebuhr fir das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 4

Abs. 1-3 und § 10 Abs. 1 GebV OG festzusetzen. Die Vermieterin bezifferte den
Streitwert in der Berufungsbegrindung mit rund Fr. 36,6 Mio. (entsprechend 6
Jahresmietzinsen von rund Fr. 6,1 Mio., vgl. act. 120 S. 6). Darauf kann abgestellt
werden (vgl. leicht abweichend act. 4, 6). Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr
ist in Anwendung von §§ 2, 4, 7 und 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 12'000.00
festzusetzen und den Parteien im geschilderten Verhaltnis (ein Sechstel zulasten
der Mieterin, funf Sechstel zulasten der Vermieterin) aufzuerlegen. Die Gebuhr ist
aus dem Kostenvorschuss der Vermieterin zu beziehen. Die Mieterin ist zu ver-
pflichten, der Vermieterin ihren Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.00 zu erstat-

ten.

Ausgangsgemass ist die Vermieterin zu verpflichten, der Mieterin flr das Beru-
fungsverfahren eine auf zwei Drittel reduzierte Parteientschadigung zu bezahlen.
Auch wenn die Mieterin keine Berufungsantwort erstattete, entstanden ihr im Ver-
fahren mit verschiedenen Stellungnahmen, zu deren Erstattung ihr Frist angesetzt
worden war, Aufwendungen, die zu entschadigen sind. Die Héhe der Entschadi-
gung richtet sich sinngemass nach § 2 Abs. 1-2, § 4 Abs. 1-3 und § 11 Abs. 4
AnwGebV. Der Totalbetrag, von dem bei der Berechnung auszugehen ist, ist auf

Fr. 7'000.00 zuziglich 7.7% Mehrwertsteuer festzusetzen.

Es wird beschlossen:

1.  Das Erstreckungsverfahren wird abgeschrieben.

2. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsdispositiv (Dispositiv-
Ziffern 4-6) wird bestatigt.

3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 12'000.00 festgesetzt.



-19-

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu einem Sechstel der Klage-
rin und Berufungsbeklagten und zu funf Sechsteln der Beklagten und Beru-
fungsklagerin auferlegt. Die Kosten werden aus dem Kostenvorschuss der
Beklagten und Berufungsklagerin bezogen. Der Uberschuss wird der Be-
klagten und Berufungsklagerin zurlickerstattet, unter Vorbehalt eines allfalli-

gen Verrechnungsanspruchs.

Die Klagerin und Berufungsbeklagte wird verpflichtet, der Beklagten und Be-
rufungsklagerin ihren Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 2'000.00 zu er-

statten.

Die Beklagte und Berufungsklagerin wird verpflichtet, der Klagerin und Beru-
fungsbeklagten fur das Berufungsverfahren eine reduzierte Parteientschadi-
gung von Fr. 4'667.00 zuzuglich 7,7% Mehrwertsteuer, total Fr. 5'026.35, zu

bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Mietgericht Zurich, je

gegen Empfangsschein, und an die Obergerichtskasse.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruck.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist

innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes uUber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermégensrechtliche, mietrechtliche Angelegenheit. Der
Streitwert betragt ca. Fr. 36,6 Mio.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
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	1.8. Die Vermieterin wies mit Noveneingabe vom 25. Januar 2019 darauf hin, dass sie das Mietverhältnis mit der Mieterin am 21. Dezember 2018 per 31. Januar 2019 wegen Zahlungsverzugs gekündigt habe (act. 157). Die Mieterin beantragte dazu, die Novene...
	1.9.  Mit Beschluss vom 15. März 2019 wies die Kammer auf die zwischenzeitlich ergangenen Entscheide im Streit über die Offertpflicht hin und erwog dazu, der Ausgang jenes Verfahrens würde sich erheblich auf den Erstreckungsprozess auswirken. Aus dies...
	1.10. Die Mieterin teilte bereits am 21. September 2019 mit, sie habe beschlossen, den Warenhausbetrieb im Mietobjekt an der C._____-Strasse 1/2/3 in Zürich auf den 31. Januar 2020 aufzugeben und die Räumlichkeiten zu verlassen (act. 165 f.). Mit Verf...
	1.11. Oberrichter Dr. P. Higi, der aufgrund der Delegation des früheren Kammerpräsidenten die Prozessleitung im vorliegenden Verfahren besorgte (vgl. act. 125), ist von seinem Amt zurückgetreten. An seiner Stelle wurde mit Wirkung ab 1. Mai 2020 Oberr...
	1.12. Das Verfahren ist spruchreif.

	2. Stellungnahmen der Parteien zur Verfahrenserledigung und zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen
	2.1. Die Vermieterin brachte mit Stellungnahme vom 21. Oktober 2019 vor, das Verfahren über die Erstreckung des Mietverhältnisses sei spruchreif und sie habe nach wie vor ein erhebliches Interesse am Entscheid darüber. Daher sei das erforderliche Rech...
	In der Stellungnahme vom 10. Februar 2020 ergänzte die Vermieterin, dass bei Streiterledigung ohne Anspruchsprüfung infolge Gegenstandslosigkeit des Verfahrens bei der Kostenregelung nach bundesgerichtlicher Praxis in erster Linie auf den mutmassliche...
	2.2. Die Mietern stellte mit Stellungnahme vom 29. Oktober 2019 die folgenden prozessualen Anträge (act. 172 S. 2):
	"1 Es sei der Klägerin und Berufungsbeklagten die Berufung der Beklagten und Berufungsklägerin vom 2. März 2017 zur schriftlichen Stellungnahme zuzustellen.
	2. Eventualiter seien die Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Beschlusses (Beschluss des Mietgerichts Zürich vom 26. Januar 2017, Dispositiv-Ziff. 4-6) zu bestätigen.
	3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt.) zulasten der Beklagten und Berufungsklägerin."
	Zur Begründung erklärte die Mieterin, sie nehme einstweilen an, dass die Berufung der Vermieterin sich im Rahmen einer Vorprüfung nicht als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig erwiesen habe. Daher sei die Berufung ihr zur schrift...
	Ihre Ankündigung, das Warenhaus per 31. Januar 2020 zu schliessen, habe zunächst nichts daran geändert, dass die beantragte Erstreckung für die Zukunft bis dann möglich gewesen sei. Der Schliessungszeitpunkt falle mit der maximalen Erstreckungsdauer, ...
	Ferner habe sie (so die Mieterin weiter) im Hinblick auf die Kostenfolgen für das Verfahren ein Interesse an der materiellen Beurteilung ihres Begehrens. Die Konstellation des angefochtenen Entscheids, wonach bei einem Nichteintretensentscheid 100% de...
	Für den Fall, dass von der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens ausgegangen werde, verweist die Mieterin zunächst auf die Praxis bei "normalen" Kündigungsschutzfällen, wonach die Kosten bei Gegenstandslosigkeit infolge Auszugs des Mieters den Parteien ...
	In ihrer weiteren Stellungnahme vom 20. Februar 2020 wies die Mieterin darauf hin, dass das Bundesgericht (wie erwähnt) eine Pflichtverletzung der Vermieterin (keine Ausstellung einer vertragskonformen Offerte) bejaht habe. Die Mieterin habe folglich ...

	3. Gegenstandslosigkeit des Verfahrens
	3.1. Ein Begehren um Erstreckung des Mietverhältnisses bezweckt, die Folgen der Beendigung des Mietverhältnisses für die Mietpartei zu mildern, indem ihr für die erforderliche Neuorientierung bzw. für die Suche nach einer Ersatzlösung mehr Zeit zur Ve...
	Eine Klage wird gegenstandslos, wenn der Streitgegenstand oder das Rechtsschutzinteresse nach Eintritt der Rechtshängigkeit wegfällt. Davon ist auszugehen, wenn im Verlauf des Verfahrens eine Sachlage eintritt, angesichts welcher ein fortbestehendes I...
	Im Verfahren über die Erstreckung des Mietverhältnisses wird ein Begehren nach der Praxis und der herrschenden Auffassung im Schrifttum gegenstandslos, wenn die Mietpartei die von ihr verlangte Verlängerung vor dem Erlass des Entscheids aufgrund fakti...
	3.2. Das Begehren der Mieterin um Erstreckung des Mietverhältnisses um sechs Jahre bezieht sich auf den Fall, dass das Mietverhältnis am 31. Januar 2014 endete (vgl. act. 1 S. 5 f. und vorne Ziff. 1.1). Die von der Mieterin verlangte Erstreckung (die ...
	Der Hinweis der Mieterin auf den Entscheid OGer ZH NG140014 vom 9. April 2015 (vgl. Ziff. 2.2 vorstehend) rechtfertigt keinen anderen Schluss. Es ging in diesem Entscheid – anders als im vorliegenden Fall – nicht um eine einmalige Erstreckung im Umfan...
	Ein Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung des Erstreckungsbegehrens kann auch nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass über die Verfahrenskosten noch zu befinden ist. Der Kostenentscheid wird nach bewährter Praxis gestützt auf Art. 107 Abs. 1 ...
	Zur Interessenlage der Vermieterin ist festzuhalten, dass sie ihr vor der Vorinstanz gestelltes Begehren um Anpassung des Mietzinses nach Art. 272c Abs. 1 OR im weiteren Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens zurückgezogen hat (vgl. vorne Ziff. 1.3...
	Aus welchen Gründen die Vermieterin als beklagte Partei in der vorliegenden Situation (Ablauf der beantragten Maximalerstreckungsdauer und bereits erfolgte Rückgabe der Mietsache) im Übrigen (d.h. abgesehen von ihrem Begehren um Mietzinsanpassung) ein...
	Das Erstreckungsbegehren ist aus den geschilderten Gründen gegenstandslos geworden. Das betrifft nicht nur das Rechtsmittelverfahren, sondern das erst- und zweitinstanzliche Erstreckungsverfahren. Abzuschreiben ist deshalb mit dem vorliegenden Entsche...
	3.3. Die Mieterin machte in der Stellungnahme vom 23. Juli 2020 geltend, die Vermieterin habe die Klage vor der Vorinstanz teilweise anerkannt. Das folge aus ihrem Antrag, das Mietverhältnis sei bis 31. März 2015 zu erstrecken. In diesem Umfang sei v...

	4. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	4.1. Beim Entscheid über die Kostenverlegung bei Gegenstandslosigkeit nach Ermessen (Art.107 Abs. 1 lit. e ZPO) ist je nach der Lage des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Pro...
	4.2. Entgegen der Vermieterin (vgl. act. 179 S. 3 und Ziff. 2.1 vorstehend) gibt es somit keine Regel, wonach in erster Linie der mutmassliche Verfahrensausgang zu prüfen wäre. Das Bundesgericht hat in den von der Vermieterin erwähnten Entscheiden aus...
	4.3. Das Bundesgericht traf im Dispositiv des eingangs erwähnten Entscheids vom 14. November 2019 im Verfahren über die Offertpflicht die bereits erwähnte Feststellung, dass die Vermieterin ihrer vertraglichen Offertpflicht für eine Verlängerung des M...
	Dass die Mieterin die gegenstandslos gewordene Klage einleitete, fällt deshalb bei der Kostenverteilung nicht zu ihren Lasten ins Gewicht. Auch der mutmassliche Verfahrensausgang ist in dieser Konstellation von untergeordneter Bedeutung. Ob eine Härte...
	4.4. Die Vermieterin wird deshalb im Grundsatz kosten- und entschädigungspflichtig für das gegenstandslos gewordene Verfahren. Hinsichtlich des Verfahrens vor der Vorinstanz gilt das unbeschränkt. Nur nebenbei ist zu bemerken, dass der Vermieterin vor...
	Die Parteien beanstandeten die Höhe der von der Vorinstanz festgesetzten Entscheidgebühr und der Parteientschädigung nicht (vgl. act. 120 S. 60 ff.). Die Gegenstandslosigkeit des Erstreckungsverfahrens trat erst nach dem Erlass des angefochtenen Entsc...
	4.5. Auch im zweitinstanzlichen Verfahren führt die Veranlassung des gegenstandslos gewordenen Verfahrens durch die Vermieterin zu ihrer grundsätzlichen Kostenpflicht. Ob das Abschreiben des Verfahrens teilweise Folge einer Klageanerkennung der Vermie...
	Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 4 Abs. 1-3 und § 10 Abs. 1 GebV OG festzusetzen. Die Vermieterin bezifferte den Streitwert in der Berufungsbegründung mit rund Fr. 36,6 Mio. (entsprechend 6 Jahresmietzinsen von run...
	Ausgangsgemäss ist die Vermieterin zu verpflichten, der Mieterin für das Berufungsverfahren eine auf zwei Drittel reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen. Auch wenn die Mieterin keine Berufungsantwort erstattete, entstanden ihr im Verfahren mit ver...

	Es wird beschlossen:
	1. Das Erstreckungsverfahren wird abgeschrieben.
	2. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffern 4-6) wird bestätigt.
	3. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 12'000.00 festgesetzt.
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu einem Sechstel der Klägerin und Berufungsbeklagten und zu fünf Sechsteln der Beklagten und Berufungsklägerin auferlegt. Die Kosten werden aus dem Kostenvorschuss der Beklagten und Berufungsklägerin bezog...
	Die Klägerin und Berufungsbeklagte wird verpflichtet, der Beklagten und Berufungsklägerin ihren Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 2'000.00 zu erstatten.
	5. Die Beklagte und Berufungsklägerin wird verpflichtet, der Klägerin und Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'667.00 zuzüglich 7,7% Mehrwertsteuer, total Fr. 5'026.35, zu bezahlen.
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Mietgericht Zürich, je gegen Empfangsschein, und an die Obergerichtskasse.
	7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

